
342 Neue Justiz 9/87

Aufruf der Juristen gegen Nuklearkrieg
Mehr als 50 international bekannte Juristen aller Kontinente, aus sozialistischen, kapitalistischen und Entwicklungsländern, 
Vertreter unterschiedlicher politischer, philosophischer und religiöser Richtungen, haben einen Aufruf an die Juristen der 
Welt gerichtet, um geeint gegen die Gefahren eines Nuklearkrieges und gegen das Wettrüsten zu handeln, sich für nukleare 
Abrüstung und für eine internationale Friedensordnung einzusetzen, die auf den Normen und Prinzipien des Völkerrechts 
beruht. Träger des A u f r u f s  ist das Internationale Friedensbüro mit Sitz in Genf, eine 1892 in Rom gegründete Föderation von 
Friedensorganisationen.

Anläßlich des Weltfriedenstages veranstaltete die Vereinigung der Juristen der DDR am 26. August 1987 in Berlin ein 
Friedensmeeting, auf dem die Teilnehmer, stellvertretend für alle Berufsgruppen der Juristen in der DDR, diesem Aufruf 
ihre volle Zustimmung даЪёп. Dabei hoben sie hervor, daß das Eintreten für die in dem Aufruf genannten Ziele unserer 
Politik des breiten Dialogs und der gemeinsamen Aktion mit allen Friedenskräften entspricht. D. Red.

Die Unterzeidiner

erachtend, daß die sowohl qualitative wie quantitative In
tensivierung des Wettrüstens, insbesondere des nuklearen 
Wettrüstens, selbst das Überleben der Menschheit gefährdet,

erachtend, daß, während die Welt heute Problemen des 
Hungers und der wirtschaftlichen Krise gegenübersteht, 
enorme materielle, finanzielle und intellektuelle Ressourcen 
für das Wettrüsten und die Vorbereitung zum Nuklearkrieg 
verschwendet werden,

erachtend, daß nach nationaler und internationaler medi
zinischer und wissenschaftlicher Erkenntnis es keine Mittel 
gibt, die verheerenden Folgen eines nuklearen Krieges zu 
beschränken, und schon der Einsatz eines begrenzten Teils 
des nuklearen Arsenals eine beispiellose ökologische Kata
strophe hervorrufen würde, die die Menschheit nicht über
leben würde,

erachtend eine zunehmend komplizierte Technologie so-' 
wie die Tatsache, daß jede Entscheidung über den Einsatz 
von Kernwaffen in einem Augenblick getroffen würde und 
somit das Risiko des zufälligen Ausbruchs eines Nuklearkrie
ges durch menschliche Fehleinschätzung oder technologischen 
Unfall besteht,

erachtend, daß das Völkerrecht den Staaten keine unbe
grenzte Wahl der Methoden der Kriegführung erlaubt; es 
verbietet insbesondere Mittel der Kriegführung, die darauf 
abzielen, unnötige Leiden zu verursachen; die schwer die 
Umwelt schädigen; die nicht geeignet sind, zwischen militäri
schen und nichtmilitärischen Zielen oder zwischen den Streit
kräften und der Zivilbevölkerung zu unterscheiden; es ver
bietet auch die Anwendung giftiger, erstickender oder bak
teriologischer Stoffe und bestimmt, daß das Territorium neu
traler Staaten unverletzlich ist,

erachtend, daß die Martenssche Klausel, die seit 1899 in

zahlreiche Verträge und internationale Abkommen Eingang 
gefunden hat, bestimmt, in allen von diesen Verträgen und 
Abkommen nicht umfaßten Situationen „bleiben die Bevöl
kerung und die Kriegführenden unter dem Schutz und der 
Herrschaft der Prinzipien des Völkerrechts, wie sie sich er
geben aus den zwischen zivilisierten Völkern begründeten 
Gewohnheiten, den Gesetzen der Menschlichkeit und den Ge
boten des öffentlichen Gewissens“,

überzeugt, gleich der Vollversammlung der Vereinten Na
tionen, daß „die Vermeidung der Gefahr eines Weltkrieges 
— eines Nuklearkrieges — die dringendste und vorrangigste 
Aufgabe unserer Zeit ist“,

überzeugt, daß die Juristen nicht stumm bleiben können 
und eine Verantwortung haben, die Normen des internatio
nalen Rechts bekanntzumachen, zu entwickeln und zu ver
teidigen und so zur Erhaltung des Friedens, zu internationaler 
Sicherheit und zu der Errichtung einer internationalen Ord
nung beizutragen, die die Bestrebungen der Menschheit wi
derspiegelt,

zutiefst überzeugt, daß der Zeitpunkt in der Geschichte 
der Menschheit gekommen ist, wo es keine Alternative für 
das Überleben der Zivilisation gibt als die Annahme und die 
Anwendung der Herrschaft des Rechts in den internationalen 
Beziehungen,

erklären, daß die Anwendung einer Kernwaffe, aus wel
chem Grund auch immer,
a) eine Verletzung des Völkerrechts,
b) eine Verletzung der Menschenrechte und
c) ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
darstellen würde,

fordern das Verbot der Kernwaffen als einen ersten 
Schritt zu dem letztlichen Ziel der allgemeinen und vollstän
digen Abrüstung!
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